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Neues aus Gesetzgebung & 
Finanzverwaltung 

BMF: RefE zur Umsetzung von DAC 7 und zur Modernisierung des 
Steuerverfahrensrechts 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 12. Juli 2022 den 
Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/514 
des Rates vom 22. März 2021 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU über die 
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung (sog. 
DAC 7) und zur Modernisierung des Steuerverfahrensrechts veröffentlicht. 

Mit dem Entwurf soll einerseits DAC 7 in deutsches Recht übertragen und 
andererseits das Steuerverfahrensrecht modernisiert werden. 

1. Umsetzung der DAC 7 

Gemäß Artikel 2 Absatz 1 der DAC 7 ist sie bis zum 31. Dezember 2022 in 
das nationale Recht umzusetzen. Die Umsetzung soll durch Artikel 1 bis 2 und 3 
Nummer 7 und 9 des RefE erfolgen. 

Der RefE führt unter Artikel 1 des RefE das Stammgesetz für die Umsetzung der 
Meldepflicht und den damit im Zusammenhang stehenden 
automatischen Austausch von Informationen (Plattformen-Meldepflicht- und 
Informationsaustauschgesetz – PMAustG-E) aus.  

Die Verbesserung bereits bestehender Instrumente der Amtshilfe [u. 
a. Einführung eines automatisierten Abrufs von Kontoinformationen, Kodifizierung 
der voraussichtlichen Erheblichkeit und von Gruppenersuchen, Verbesserung des 
automatischen Austauschs von Informationen zu bestimmten Kategorien von 
Einkünften und Vermögen (nach DAC 1) und zu grenzüberschreitenden 
Steuervorbescheiden (nach DAC 3)] sollen in Artikel 2 und 3 Nummer 7 und 9 des 
RefE durch die Änderung des EU-Amtshilfegesetzes und der Abgabenordnung 
(AO) umgesetzt werden. 

2. Modernisierung des Steuerverfahrensrechts 

Die Modernisierung des Steuerverfahrensrechts erfolgt durch Änderungen der AO 
(Artikel 3 des RefE) und des Einführungsgesetzes zur AO (Artikel 4 des RefE).  

Hierunter fallen u.a. Regelungen zur Begrenzung der Ablaufhemmung in 
Prüfungsfällen, Einführung eines Teilabschlussbescheids, Einführung eines 
qualifizierten Mitwirkungsverlangens im Rahmen von Außenprüfungen mit 
besonderen Rechtsfolgen sowie weitere Compliance-Regelungen. 

Die Ablaufhemmung in Prüfungsfällen soll auf fünf Jahre nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die Prüfungsanordnung bekanntgegeben wurde, begrenzt 
werden, § 171 Abs. 4 Satz 2 AO-E. Die Bekanntgabe der Prüfungsanordnung soll 
hierbei den Beginn der Berechnung des Fünfjahreszeitraums markieren. In den 
weiteren Sätzen sind diverse Ausnahmen von der Begrenzung vorgesehen. 
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Durch den neuen § 180 Abs. 1a AO-E soll die Möglichkeit geschaffen werden, 
bereits während der Außenprüfung Teilabschlussbescheide zu erlassen. Dies soll 
es Steuerpflichtigen ermöglichen, frühzeitig Rechtssicherheit zu erlangen. 

Der neue § 200a AO-E enthält Regelungen zu qualifizierten Mitwirkungsverlangen 
im Rahmen einer Außenprüfung in Form eines vollstreckbaren Verwaltungsaktes 
mit besonderen Rechtsfolgen für den Fall der 
Nichterfüllung (sog. Mitwirkungsverzögerungsgeld).  

Fundstelle 

BMF, RefE, Bearbeitungsstand 06. Juli 2022. 

 

BMF veröffentlicht Referentenentwurf zur 
Funktionsverlagerungsverordnung 

Mit Datum vom 5. Juli 2022 hat das Bundesfinanzministerium (BMF) die 
Verordnung zur Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes nach § 1 Absatz 1 
Außensteuergesetz in Fällen grenzüberschreitender Funktionsverlagerungen 
(Funktionsverlagerungsverordnung – FVerlV) veröffentlicht. 

Mit dem Gesetz zur Modernisierung der Entlastung von Abzugsteuern und der 
Bescheinigung der Kapitalertragsteuer 
(Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz - AbzStEntModG) wurden die 
Regelungen zum Fremdvergleichsgrundsatz an die aktuellen OECD-
Verrechnungspreisleitlinien angepasst und neu strukturiert. In diesem 
Zusammenhang wurden die Bestimmungen zur Funktionsverlagerung 
konkretisiert und in einen neuen § 1 Abs. 3b Außensteuergesetz (AStG) 
überführt. Regelungen zum Transferpaket aus der bisherigen 
Funktionsverlagerungsverordnung (FVerlV) werden nun im Gesetz definiert. 
Dadurch verweisen die entsprechenden Regelungen der bisherigen FVerlV nicht 
mehr auf die aktuelle Fassung des Gesetzes und wurden dort durch die 
Aufnahme ins Gesetz obsolet. 

Nach § 1 Abs. 6 AStG wird das BMF ermächtigt, eine Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates zu erlassen, in der die Einzelheiten zur 
einheitlichen Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes i.S.d. § 1 Abs. 3b 
AStG geregelt werden. Die Rechtsverordnung ist für die rechtssichere 
Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes auf Funktionsverlagerungen 
maßgeblich. Die seit 2008 existierende FVerlV soll mit Blick auf die oben 
angesprochenen gesetzlichen Anpassungen nun aktualisiert werden. In diesem 
Zusammenhang sollen auch Unklarheiten und Anwendungsprobleme der 
bisherigen Fassung beseitigt werden. 

In dem Gesetzesentwurf wird u. a. (in § 8 FVerlV -E) klargestellt, dass die 
Regelungen zur Funktionsverlagerung auch auf Vorgänge zwischen einem 
Unternehmen und seiner Betriebsstätte im Sinne des § 1 Absatz 5 Satz 1 AStG 
anwendbar sind. 

Anwendungsvorschrift 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/20_Legislaturperiode/2022-07-12-Gesetz-zur-Umsetzung-der-Richtlinie-EU-2021-514/1-Referentenentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Die neue Verordnung soll auf alle vollendeten Vorgänge 
(Funktionsverlagerungen) in Veranlagungszeiträumen Anwendung finden, die 
nach dem 31. Dezember 2021 beginnen. Auf davor vollendete 
Funktionsverlagerungen findet die Verordnung in der zuvor geltenden Fassung 
Anwendung. Damit richtet sich die Verordnung nach der Neufassung von § 1 des 
Außensteuergesetzes durch das AbzStEntModG vom 2. Juni 2021. 

Hinweis 

Siehe zu dem Thema auch den Newsflash unserer TP-Experten vom 13. Juli 
2022. 

Fundstelle 

Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen, veröffentlicht am 5. Juli 
2022 (Bearbeitungsstand: 25.5.2022).   

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/232786/tp-perspectives-newsflash-13.-juli-2022/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/20_Legislaturperiode/2022-07-05-FVerlV/1-Referentenentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 14. Juli 2022 

 
 
Eine Stiftung & Co. KG ist keine gewerblich geprägte 
Personengesellschaft. Für eine vermögensverwaltende Stiftung & 
Co. KG, bei der ausschließlich eine Stiftung persönlich haftende 
Gesellschafterin ist, ist ein Wert nach § 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 
BewG festzustellen. Das Erbschaftsteuerfinanzamt entscheidet, ob 
eine Wertfeststellung dem Grunde nach erforderlich ist. Dem zur 
Wertfeststellung nach § 151 Abs. 1 Satz 1 BewG berufenen 
Finanzamt obliegt die Entscheidung über die Qualifikation des 
Feststellungsgegenstands nach den Kategorien des § 151 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 bis 4 BewG. 
 
Zum Urteil 
 
 
 
 
Die Befugnis des Steuerentrichtungspflichtigen zur Anfechtung der 
eigenen Kapitalertragsteuer-Anmeldung besteht unabhängig von 
seinem Recht, gemäß § 44b Abs. 5 Satz 1 EStG deren Änderung 
zu beantragen, wenn er Kapitalertragsteuer einbehalten oder 
abgeführt hat, obwohl eine Verpflichtung hierzu nicht bestand. § 20 
Abs. 5 Sätze 2 und 3 UmwStG 2006 erfassen bei der Einbringung 
eines Einzelunternehmens in eine Kapitalgesellschaft auch den 
Fall einer im Rückwirkungszeitraum beschlossenen und 
vollzogenen "offenen Gewinnausschüttung" der übernehmenden 
Gesellschaft an den sein Einzelunternehmen einbringenden 
Gesellschafter. 
 
Zum Urteil 
 
 
Ein Mitgliedstaat, der auf der Grundlage von Art. 122 MwStSystRL 
einen ermäßigten Steuersatz für Lieferungen von Brennholz 
schafft, kann dessen Anwendungsbereich anhand der KN auf 
bestimmte Kategorien von Lieferungen von Brennholz begrenzen, 
sofern der Grundsatz der steuerlichen Neutralität beachtet wird 
(Folgeentscheidung zum EuGH-Urteil Finanzamt A vom 
03.02.2022 - C-515/20, EU:C:2022:73 - Änderung der 
Rechtsprechung). 
 
Zum Urteil 
 
 
 
 
 
 

Urteil II R 9/20: 
Wertfeststellung einer 
Stiftung & Co. KG 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. April 2022 
 

Beschluss VIII R 
35/19: Keine 
Kapitalertragsteuer-
pflicht einer im 
Rückwirkungszeit-
raum beschlossenen 
und vollzogenen 
"offenen Gewinn-
ausschüttung" in 
Einbringungsfällen 
 
12. April 2022 
 

 

 
Urteil V R 2/22 (V R 
6/18): Bedeutung des 
Neutralitätsgrund-
satzes für Steuersatz-
ermäßigungen 
 
 
 
 
 
 
21. April 2022 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210114/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210119/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210117/
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Weitere Veröffentlichungen vom Tage:  
 

Urteil VI R 2/20: Steuerermäßigung nach § 35a EStG bei ambulanten 
Pflege- und Betreuungsleistungen 
12. April 2022 
Zum Urteil 
 
Urteil IV R 6/19: Gewerbesteuerrechtliche Nichterfassung des 
Veräußerungsgewinns einer GmbH & Co. KG anlässlich des Übergangs zu 
einer neuen Tätigkeit - Einstellung des "bisherigen" (originär 
gewerblichen) Betriebs trotz Fortführung einer wesentlichen 
Betriebsgrundlage in dem "neuen" (vermögensverwaltenden) Betrieb 
10. Februar 2022 
Zum Urteil 
 
Urteil XI R 3/20: Zur Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 21 UStG und Art. 132 
Abs. 1 Buchst. i und j MwStSystRL 
15. Dezember 2021 
Zum Urteil 

 
Rechtsprechung im Blog 

 
Mittelbare verdeckte Gewinnausschüttung bei nießbrauchbelasteten GmbH-
Geschäftsanteilen 
Der Bundesfinanzhof musste klären, ob Zahlungen aufgrund einer 
Gewinnausschüttung im Anschluss an die Einbringung nießbrauchsbelasteter 
Anteile an einer Kapitalgesellschaft zum Ansatz einer sog. mittelbaren verdeckten 
Gewinnausschüttung beim Gesellschafter führen. Wenn dem 
Nießbrauchberechtigten lediglich ein Anspruch auf den mit der Beteiligung 
verbundenen Gewinnanteil eingeräumt ist, ohne dass dieser wesentliche 
Verwaltungsrechte und Stimmrechte ausüben und im Konfliktfall effektiv 
durchsetzen kann, sind die Kapitaleinnahmen nach dem aktuellen Urteil aus 
München ertragsteuerlich weiterhin dem Anteilseigner zuzurechnen. 
Hintergrund 
Die Klägerin und eine weitere Person (X) waren jeweils hälftige Gesellschafter an 
drei GmbHs (A-GmbH, B-GmbH und C-GmbH). Mit notariellem Vertrag vom 
16.12.2004 bestellten die Klägerin und X an ihren Geschäftsanteilen der C GmbH 
einen Nießbrauch mit einer Quote von 80 % zugunsten der A GmbH (sog. 
Quotennießbrauch). Die mit den Geschäftsanteilen verbundenen 
Mitverwaltungsrechte, insbesondere die Stimmrechte, sollten dem jeweiligen 
Anteilseigner verbleiben. Die Bestellung erfolgte unentgeltlich. Notariell am 
gleichen Tag beschlossen die Klägerin und X als Gesellschafter der B GmbH die 
Erhöhung des Stammkapitals der B GmbH. Die neue Stammeinlage auf das 
erhöhte Stammkapital sollten die Klägerin und X nicht in Geld, sondern durch 
Einbringung ihrer (nießbrauchbelasteten) Geschäftsanteile an der C GmbH 
leisten. Zugleich erklärten die Klägerin und X, dass sie die neue Stammeinlage 
jeweils hälftig übernehmen. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210118/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210115/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210127/
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Im Jahr 2004 und 2006 beschloss die Gesellschafterversammlung der C GmbH 
eine Gewinnausschüttung, wovon jeweils noch am selben Tag ein Betrag direkt 
an die A GmbH ausgezahlt wurde. Das Finanzamt war der Auffassung, dass in 
Höhe der Zahlungen aufgrund des Quotennießbrauchs an die A GmbH sowohl 
der Klägerin als auch X jeweils hälftig eine verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) 
zugeflossen sei. Das Hessische Finanzgericht hatte die Klage abgewiesen. 
Entscheidung des BFH 
Der BFH gab der Revision der Klägerin statt. Sie führt zur Aufhebung der 
Vorentscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das Finanzgericht zur 
anderweitigen Verhandlung und Entscheidung: Dessen tatsächliche 
Feststellungen reichen nicht aus, um abschließend beurteilen zu können, ob die 
Vorteilszuwendung gesellschaftsrechtlich veranlasst war oder aus anderen 
(betrieblichen) Gründen erfolgte. 
Direkte Auszahlung aufgrund Quotennießbrauch als Vorteilszuwendung der 
B GmbH an die A GmbH: Das Finanzgericht habe zwar zu Recht eine 
Vorteilszuwendung der B GmbH an die A GmbH gesehen. Die Ausschüttungen 
der C GmbH sind - auch insoweit - einkommensteuerlich der B GmbH als 
Anteilseignerin zuzurechnen. Die B GmbH war infolge der Einbringung am 
16.12.2004 im Zeitpunkt der Gewinnverteilungsbeschlüsse aus 2004 und 2006 
Anteilseignerin der Geschäftsanteile der C GmbH. Durch die direkte Auszahlung 
an die A GmbH aufgrund des Quotennießbrauchs kam es sodann zu einer 
Vorteilszuwendung von der B GmbH an die A GmbH, die der Klägerin - 
vorbehaltlich der gesellschaftsrechtlichen Veranlassung - aufgrund ihres 
"Näheverhältnisses" zur A GmbH auch zuzurechnen ist. Diesbezüglich musste 
die B GmbH, der insofern kein Erstattungsanspruch zustand, die Auszahlung 
durch die C GmbH an die A GmbH wegen des Quotennießbrauchs dulden. 
Gesellschaftsrechtliche Veranlassung noch ungeklärt: Nach den 
Feststellungen des Finanzgerichts war die Vorteilszuwendung der B GmbH an die 
A GmbH durch die Einbringung der nießbrauchbelasteten Geschäftsanteile der C 
GmbH in die B GmbH aufgrund des Kapitalerhöhungsbeschlusses und der 
entsprechenden vertraglichen Vereinbarungen veranlasst. Es sei jedoch nicht 
ausgeschlossen, so der BFH in seiner Zurückverweisungsbegründung an das 
Finanzgericht, dass die Einbringung der Geschäftsanteile an der C GmbH in die B 
GmbH gegen Erhalt neuer Geschäftsanteile an dieser zwischen der Klägerin und 
der B GmbH nach kaufmännischen Gesichtspunkten abgewogen und daher wie 
unter fremden Dritten vollzogen wurde. In diesem Fall wären die Einbringung der 
nießbrauchbelasteten Anteile und die nachfolgende Vorteilszuwendung der B 
GmbH an die A GmbH nicht gesellschaftsrechtlich veranlasst gewesen und eine 
vGA der B GmbH an die Klägerin ausgeschlossen. Das Finanzgericht muss nun 
im zweiten Rechtsgang Feststellungen zur Einbringung der Geschäftsanteile der 
C GmbH in die B GmbH und den zugrunde liegenden Vereinbarungen nachholen. 
Fundstelle 
BFH, Urteil vom 14. Februar 2022 (VIII R 29/18) sowie inhaltsgleiches Urteil vom 
14. Februar 2022 (VIII R 30/18), beide veröffentlicht am 7. Juli 2022. 
 
Zurechnung von Grundstücken einer Untergesellschaft 
Ein inländisches Grundstück "gehört" einer Gesellschaft i.S. des § 1 Abs. 2a 
GrEStG nur dann, wenn es ihr im Zeitpunkt der Entstehung der Steuerschuld für 
den nach § 1 Abs. 2a GrEStG der Grunderwerbsteuer unterliegenden Vorgang 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210110/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210111/
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Weitere interessante News und 
Entscheidungen finden Sie in unserem 
Blog Steuern & Recht  
 
 
 
 

HIER 
 

aufgrund eines zuvor unter § 1 Abs. 1 bis 3a GrEStG fallenden und verwirklichten 
Erwerbsvorgangs grunderwerbsteuerrechtlich zuzurechnen ist. Dies hat der 
Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil entschieden. 
Sachverhalt 
Streitig war u.a. die grunderwerbsteuerrechtliche Zurechnung des im 
zivilrechtlichen Eigentum einer Untergesellschaft stehende Grundvermögen an 
deren Obergesellschaft. 
Dabei war fraglich, ob dies voraussetzt, dass die Obergesellschaft aufgrund eines 
(früheren) unter § 1 Grunderwerbsteuergesetz (GrEStG) fallenden 
Erwerbsvorgangs als Erwerberin des Grundvermögens anzusehen ist. 
Die Klage vor dem Finanzgericht München hatte Erfolg. 
Entscheidung des BFH 
Der BFH hat sich der Entscheidung der Vorinstanz angeschlossen und die 
Revision als unbegründet zurückgewiesen. 
Ein inländisches Grundstück "gehört" einer Gesellschaft i.S. des § 1 Abs. 2a 
GrEStG nur dann, wenn es ihr im Zeitpunkt der Entstehung der Steuerschuld für 
den nach § 1 Abs. 2a GrEStG der Grunderwerbsteuer unterliegenden Vorgang 
aufgrund eines zuvor unter § 1 Abs. 1 bis 3a GrEStG fallenden und verwirklichten 
Erwerbsvorgangs grunderwerbsteuerrechtlich zuzurechnen ist. 
Ein Grundstück einer Untergesellschaft ist einer Obergesellschaft 
grunderwerbsteuerrechtlich nur zuzurechnen, wenn die Obergesellschaft selbst 
es aufgrund eines Erwerbsvorgangs nach § 1 Abs. 1 bis 3a GrEStG erworben 
hat. 
Fundstelle 
BFH, Urteil vom 01. Dezember 2021 (II R 44/18), veröffentlicht am 07. Juli 2022. 

 
 
 

 
 
 
 

 

Business Meldungen 
Krieg in der Ukraine: Lagebild zur aktuellen Situation in der Ukraine, 12. Juli 2022 
  
Überblick zur aktuellen Situation in der Ukraine 
 
Die Datei finden Sie hier: Lagebild Ukraine 
 

https://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/
https://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210106/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/232801/krieg-in-der-ukraine-lagebild-zur-aktuellen-situation-in-der-ukraine-12.-juli-2022/?download=230545
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E-MAIL SENDEN 

 

ZUM SEMINAR 

 

Terminplaner 
  
Best Practice Lösungen GTC 
Webinar, 28.07. 
 

 

Wir freuen uns auf Sie! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Noch Fragen? 
 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder senden Sie eine E-Mail. 

 

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung 
einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die 
Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. Teile dieser 
Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
durch den Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. 
Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 
 

Alle aktuellen Veranstaltungen finden  
Sie in der PwC Veranstaltungssuche. 
 

 
 
 

VERANSTALTUNGSSUCHE 
 

mailto:PwC_Mandanteninformation@de.pwc.com
mailto:PwC_Mandanteninformation@de.pwc.com
https://www.pwc-events.com/WebinarReihe-GTC
mailto:PwC_Mandanteninformation@de.pwc.com
https://www.pwc-events.com/WebinarReihe-GTC
mailto:PwC_Mandanteninformation@de.pwc.com
https://www.pwc-events.com/WebinarReihe-GTC
mailto:PwC_Mandanteninformation@de.pwc.com
https://www.pwc-events.com/WebinarReihe-GTC
https://www.pwc-events.com/WebinarReihe-GTC
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
mailto:PwC_Mandanteninformation@de.pwc.com
https://www.pwc-events.com/WebinarReihe-GTC
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
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